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K u n d m a c h u n g 

 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.06.2026 nachstehenden Beschluss gefasst:  
 
 
13. Schülerhortordnung 2026/27 

Der Gemeinderat beschließt mit 15 Stimmen einstimmig, ohne Gegenstimme und ohne 
Stimmenthaltung, die Schülerhortordnung 2026/27 zu genehmigen. 

Die Aktualisierungen betreffen folgende Punkte: 

2.4.b. An folgenden Ferientagen hat die „Ganzjahresgruppe“ geöffnet, vorausgesetzt mindestens 
fünf Kinder sind angemeldet und anwesend: Weihnachtsferien ab 2.1., Semesterferien, Osterferien, 
1. bis 5. Woche der Sommerferien. 

3.4. Wenn Kinder während der Kernzeit (13:00 – 16:00) abgeholt werden, kann die Lern- und 
Hausübungsbetreuung nicht vollständig gewährleistet werden. 

5.2. Die Kosten für das Mittagessen betragen €5,90/Volksschüler*innen & € 
6,90/Mittelschüler*innen pro Essen. Im Falle einer Krankheit kann das Mittagessen mit Vorliegen 
einer ärztlichen Bestätigung gutgeschrieben werden. 

8.2. Die Horteinschreibung für das darauffolgende Betreuungsjahr findet im Zuge der neuen 
Anmeldeplattform FRIDA statt. Dies gilt für alle Kinder, die den Schülerhort noch nicht besucht 
haben. Alle Kinder, die den Schülerhort bereits besuchen, bekommen die Anmeldung in Papierform. 
Diese Formulare werden von der Volksschule Sölden und Gurgl und Neue-Mittelschule Sölden an die 
Eltern übergeben. 

8.4. Bei deutlich unausgeglichener Aufteilung der Besuchstage ist es der Hortleitung mit 
Absprache mit der Gemeinde und den Eltern gestattet, Betreuungstage zuzuteilen, um die 
pädagogische Qualität im Alltag zu gewährleisten. 

8.5.d. Die Kosten für die Winterferienbetreuung und Sommerferienbetreuung betragen €7.- / Tag 
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Einwendungen gegen diese Gemeinderatsbeschlüsse können gemäß § 115 (2) TGO innerhalb der 
Kundmachungsfrist beim Gemeindeamt Sölden schriftlich eingebracht werden. 
 
Übermittelte Stellungnahmen werden gemäß den Bestimmungen des Informationsfreiheitsgesetz – 
IFG veröffentlicht.  
 
 

Für den Bürgermeister: 
Mag. Ernst Schöpf 

 
 

  
 

ANSCHLAGTAFEL  
Kundmachung vom 01.07.2026 
Kundmachung bis 15.07.2026 
Abnahme am 17.07.2026 
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